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Cprmtäfcl
Das eiserne Kreuz

erhielten:
Gefreiter Hermann Wolf,  früherer

Zeichenlehrer der gewerbl. Fortüldimgs-
schule Vockenhausen.

Karl Link,  Sohn des Mitgliedes Buch-
bmdermeister Joseph Link, Wiesbaden.

Gervsrblrch-Lechnttche Vüchevei
mit Lesesaal,

Wiesbaden,  Rheinstratze 42.
^Euungszeiten : Täglich vormittags 10 bis 1

X(l)r, Montag-, Tiens .ag- , Donnerstag- und F .ci-
tagnachmittags 4 bis 6 Uhr und Mittwochabends
von 7 bis 9 Uhr.

Betr. Zustellung des Gewerbehlattesan die
irn Felde stehenden Mitglieder des

Gewcrbevereins für Naffan.
Tie in, Felde stehenden Mitglieder , denen

das Gewerbeblatt unmittelbar von uns über,
landt wird, bitten wir , uns ihre neue Feld-
obrene gefälligst umgehend nuiuifet ' eu, da-
tntt tn der Zusendung des Gewcrbeblattes
leine . Verzögerung Eintritt.

. Die Geschäftsstelle,
des Nassauifchen Gewerbeblattes.

Sewervttches Unlerrlchrswefen.
Bestätigung des Herrn Regierungs-

mm ! ? 11'°urde Herr Rektor Wilhelm Ruckes
^omkim °bnamtlichen Leiter oer ge,verblichen
Fortbildungsschule m Hochheiina. M. ernannt.

Befreiung vom Fortbildungsschulbefuche.
-bie  Ausrechterhaltung .des Unterrichts

d^r (?r£ rlUita b- lu  Schlulbesnch ist nachstehen-
Ät ^ des Herrn Ministers für Handel

Und Gewerbe vön Bedeutung:
Der Minister

Tür Handel und Gewerbe.
Berlin , den 27. Januar 1917.

(H.Al betH Klassen vom 6 Februar 1915
HMBl # ' Ä U ' September 1915

hervvi ^ ^ t.? ^ ) habe t* die Gesichtspunkte
/eil « ^ die dafür sprechen im In¬
dem ^ es ^ .̂ ^ chaftslebens sowohl wie in

des geweAltchen Nachwuchses den Fort-

bildungskchulunterricht während des Krieges
ausrecht zu erhalten . Diese Erwägungen halte
ich bei aller Anerkennung Her immer schwie
riger werdenden Lage der Handels - und Ge
werbetreibenden auch, upter den gegenwär
tigen Verhältnissen noch, für zutreffend.

In dem Erlasse vom 25. September 1915
sino auch die Richtlinien dargelegt , nach denen
Gesuche uni Befreiung vom Schulbesuche be¬
handelt werden sollen. Die dort angeordnete
sorgsame Prüfung der einzelnen Fälle wird
am ehesten dazu führen , den Bedürfnissen
des Wirtschaftslebens die nötige Rücksicht zu¬
teil werden zu lassen, ohne gleichzeitig durch
Auflösung der Organisation der Fortbildungs¬
schulen schwer wieder gntzumachenden Schaden
zu verursachen . Sollte die Entscheidung der
Schulvorstände über Befreiungsgesuche es an
ausreichendem Entgegenkommen fehlen lassen,
so empfehle ich, die 'Entscheidung der .Vorge¬
setzten Staatsbehörden — des Regierungsprä¬
sidenten, in B̂erlin des Oberpräsidenten in
Potsdam — anzurufen , denen ich die be¬
schleunigte Erledigung dieser Angelegenheiten
zur Pflicht gemacht habe.

Der Anregung , den Fortbildungsunterricht
in die späteren Abendstunden nach Geschäfts¬
schluß zu verlegen , wird unter großstädtischen
Verhältnissen nicht entsprochen werden können,
da bei der sich dann ergebenden Zusammen-
drängung des gesamten Unterrichts auf zwei
oder drei Stunden die Lehrer fehlen würden
Die Aufrechtechaltung des Unterrichts ist schon
jetzt nur vermöge oer seinerzeit mit Vertretern
gewerblicher Verbände vereinbarten Verteilung
des Unterrichts über den ganzen Tag möglich,
die überdies den Vorteil bietet , daß nicht sämt¬
liche jugendliche Arbeiter eines Betriebs zu
derselben Zeit zum Schulbesuche herangezogen
zu werden brauchen.
An die Handelskammer in Berlin.

Abschrift zur Kenntnis.
Da bei der Entscheidung über die Be-

sreinngsgesuche in den meisten Fällen dieFrage
von Bedeutung sein wird, inwieweit die
Leistungsfähigkeit eines bestimmten Betriebs
durch Heranziehung der jugendlichen Arbeiter
z'um Schulbesuche beeinträchtigt wird, so ist
den Schulvorständen zu empfehlen, in zweifel¬
haften Fällen das Gutachten des Gewerbe-
inspektors einzuholen . Die Anhörung der Ge-
werbeim'vettoren hat bei der starken In¬
anspruchnahme dieser Beamten in Formen zu
geschehen, die sie geschäftlich möglichst ivenig
belalten : gegebenenfalls also mündlich, durch
Fernsprecher usw.

Dr . S h d o w.
An den Herrn Oberpräsidenten und den Herrn

Regierungspräsidenten in Potsdam.

Kurse für Frauen und Töchter oo«
Gewerbetreibenden in Buch- «nd Geschäfts-

führnng.
ldn den Frauen und Töchtern von im

Kriegsdienst stehenden Gewerbetreibenden, die
das Geschäft zu führen oder bei der Geschäfts¬
führung mitzuwirkcn haben, die notwendigen
Kenntnisse in Buch- und Geschäftsführung zu
vermitteln , wurde angeordnet , daß an den
größeren gewerblichen Fortbildungsschulen be¬
sondere Kurse hierfür eingerichtet werden. Aber

nur in acht Orten des Bezirks hat sich ein Be¬
dürfnis zur Einrichtung solcher Kurse herans-
gestellt und eine genügende Teilnehmerzahl
gemeldet . Mancherorts wären die Meldungen
so zahlreich eingelaufen , daß sofort Parallel¬
kurse eingerichtet weroen mutzten wie in Bieb¬
rich, Eltville , Montabaur und Rüdesheim
Außerdem bestanden Kurse in Höchst, Bad
Homburg , Lg.-Schwalbach und in Wiesbaden.

Die Kurse haben gezeigt, daß sie einem drin¬
genden Bedürfnis entsprechen , und die Unter¬
richtserfolge waren bei großem Eifer
der Beteiligten überall recht gut . Ueberall
hat sich bie Notwendigkeit herausgestellt , für
die berufliche Schulung der Fraubehelfsweise
einzelne Kurse einzurichten , solange an eine
pslichtmüßige Einschulung der gewerblich täti¬
gen Mädchen nicht gedacht werden kann. Der¬
artige Kurse, für die als Unterrichtsgegen¬
stände nicht nur Buch- und 'Geschäftsführung,
sondern auch Kurzschrift , Maschinenschreiben,
Berufskunde und Handelsbetriebslehre in
Frage kommen, werden zu dauernden Einrich¬
tungen der größeren Schulen werden müssen.

Das ftandiuerK in üerUebergatigs'
Wirtschaft vom Krirg zum frieden.
(Bericht des Herrn Geheimral N va ck, Darmstadt

aus dem Handwerkertag des Hansabnnöes am
9 . Januar 1917 zu Berlin.)

Die Anforderungen des Handwerks an die
Uebergängswirtschaft decken sich in den Haupt-
srügen mit denen anderer Berufsstände , zum
Teil gehen sie weiter , besonders in der schon-
liichen Behandlung da, wo sich das Hand¬
werk schwächer fühlt als die anderen . Schließ¬
lich aber wird kein Stand erwarten können,
alle seine Forderungen restlos durchzusetzen,
ohne die gebotene Rücksicht zu nehmen auf die
nachbarlichen Berussstände ; je mehr aber
gegenseitiges Verstehen vorhanden ist, desto
leichter wird ein ausgleichender und allen
dienlichen Mittelweg sich finden lassen.

In dieser Lage befindet sich auch das Hand¬
werk, welches in seinen Großbetrieben des
Baugewerbes , der Maschinenschlosserei und
Elektrotechnik bis an die Grenzen der In¬
dustrie und des Groß -Handels reicht und als
Kunsthandwerk die Gebiete der Hohen Kunst
berührt , ioäbrend die Nahrnngsmittelgewerbe
und zum Teil die Bekleidungsgewerbe ver¬
wandte Beziehungen zur Landwirtschaft haben.

Aus diesen Wechselbeziehungen heraus ist
wohl auch zu erklären , daß heute noch neben
den Fachinnunaen die freien gewerblichen Ver¬
einigungen ihre Anziehungskraft auf die Hand¬
werker nicht verloren haben und diejenigen
Stellen sind, wo der Handwerker mkt dem
Industriellen , dem Kaufmann und Techniker,
den Männern der Wissenschaft und Kunst zu-
ämmentrifst zur gegenseitigen Verständigung
und Förderung . Die Zukunft wird lehren,
daß Handwerk , Technik, Wissenschaft und Kunst
immer innigere Verbindung zu gewinnen
haben, denn ein gesunder und tüchtiger deut-
cher Handirerkerstand war und ist die Grund-
äge für eine kraftvolle Entfaltung sowohl
deutscher Industrie als auch deutscher Kunst,
er steht an der Schwelle beider. Nicht im
Rahmen engster Fachorganisation von heute
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soll die Handiverkerfrage ihre Lösung finden
die Grenzen fittb möglichst weit zu steaem
damit auch absterbende Gewerbszwetge durch
neu aufblühende ersetzt werden und mogluhst
alles im deutschen Volke lebende Wissen und
Können dem deutschen 'Handwerk zugute
kommen - , ^

Es liegt in der Eigenart des Handwerke
betriebes , datz. die Zerstörung , welche tue
Einzelwirtschaften im Krieg erlitten haben,
durch Selbsthilfe allein nicht ersetzt werden
können , datz hier tvohl eine iveiter verzweig re
Staatshilse eintreten .itzufz als ber anderen
Erwerbsständen . Diese Staatshilse tvird sich
außer auf gesetzgeberischen , wirtschaftlichen und
technischen Gebieten auch in kaufmännischen,
Pildungs - und Erziehungsfragen zu betätigen
haben , sich im großen ganzen aber bei der
Mükehr zur Friedenswirtschaft nach denselben
grundlegenden Gesichtspunkten vollziehen , wie
bei Industrie , Handel und Landwirtschaft-

Mit diesen Berufsständen hat das Hand¬
werk , wie erwähnt , zum Teil gemeinsame Be¬
dürfnisse und Forderungen an der Uebcrgairgs
Wirtschaft , so datz, was für Mse alle von
Bedeutung ist , Valutafragen , Vertehrsdmnst
zu Wasier und zu Lande , Zölle und Handels¬
verträge , Patentivesen usw ., hier nutzer Be-
trackit bleibeil kann und 'ich mich irn wesent-
lichien nur auf die dringendsten Forderungen
des Handwerks ausschließlich beschränken darf.

Nach den Ausführungen des Herrn Staats¬
sekretärs Dr . Helsserich in der Sitzung des
Reichst »,asausschusses vom 14 . Dktober 191b
wird die Rückkehr zur Friedenswirtschaft unter
staatlicher Führung zu erfolgen haben , wo¬
zu bereits durch Bundesratsverordnung Vom
Jahre 1914 ein Reichskommissar für die Ueber-
gangswirtschast eingesetzt worden ift-

Der Herr Staatssekretär unterschied bei
seinen Betrachtungen über die Ueberleitmig zur
Friedens wiriscklast drei Hauptarbeitsgebtete:
die Rohstoffversorgung , die Kreditbeschaffung,
die Arbeiterfragen . Me zu lösenden Aufgaben
werden sein : in erster Linie die Rohstoffver¬
sorgung . dann die Kreditbeschaffung , Arbeits¬
vermittlung , die Kriegsbeschädigten -Fürsorge,
die Arbeitsbeschaffung , das Herausziehcn der
weiblichen und jugendlichen Arbeitskräfte aus
den Betrieben , die Wiederherstellung und der
Ausbau der zvm Teil aufgehobenen Arbeiter
schutzgesetze usw . „

Zur Lösung dieser Aufgaben sind berufen
in erster Linie der Staat als Gesetzgeber , Kre¬
ditgeber und Arbeitgeber für sich allein und
zweiten in Verbindung mit Provinzen , Ge¬
meinden und deren Verbänden , dann kommen
die technisch-wirtschaftlichen Vereine , die ge¬
setzlichen Vertretungen .die freien Bereinigun¬
gen aller Eiwerbsstände und schließlich jeder
Einzelne . — Also : reine unmittelbare Staats-
Hilfe, — Staats - und Selbsthilfe sich gegen¬
seitig ergänzend — und die ausschließliche
Selbsthilfe.

Nach den bisherigen Kriegserfahrungen
wird vermutlich die kommende Friedenszeit
uns eine steigende Zusammenfassung der vor¬
handenen Kräfte in äußerlich sichtbaren Or
ganisationen bringen , ein Zusammenschluß , der
auch für den deutschen Handwerker - mW Ge-
werbestand in vielen Dingen notwendig sein
wird . Um aber nicht ourch ein Uebermaß von
behördlichen und freien Organisationen die
Erziehung starker Ei nzelmen scheu, das per¬
sönliche Vcrantwortlichkeitsgefühl , den ge
schriftlichen Unternehmungsgeist zu vernach
lässigen , wird zu erwögen sein , was von den
im Krieg getroffenen .Einrichtungen in die
IlebergcmgSzeit zu übernehmen ist oder weiter¬
hin erhalten bleiben soll.

Für das selbständige Handwerk , dessen Ge¬
deihen in den meisten Fällen von der per¬
sönlichen Milarbeit des Meisters im Betriebe
abhängt , dessen Betrieb daher durch den Krieg
naturgemäß leichter verletzbar ist als viele
Industriebetriebe , liegt ein erhöhtes Bedürf¬
nis vor , für Erhaltung weitgehender gesctz-
Uchqr .Schutzm -atzregeln , wenigstens für die
Uebergangswirtschast . Es müssen daher da,
wo reine Handwerkerforderungen als beson¬
dere Lebensfragen dieses Standes anstreten.

dieselben mit starkem Nachdruck verfochten tver-
den , iveil das deutsche Handwerk als retchs-
gesetzliche Organisation noch auf keine lange
T -ergangenheit mrd Geschlossenheit zurltckbircken
kann , gegenüber den einflußreichen Vertre¬
tungen , deren sich Handel und Industrie er-
freuen . . „ . . _ , .

Deshalb wird es notwend,g fern , datz dre
deutschen Haudwerks - uud Gewerbekammern
als rei-chsgesetzliche Vertretung des Handwerks
sich Die geschlossene Mitarbeit aller Verem,-
gungen sichern , tvelcke der Handwerksförderung
dienen . Es mutz auf der ganzen Front des
Handwerks - und Gewerbestaudes mobil gemacht
werden uud frei von theoretischen Betrach¬
tungen über Orgauisationssormen , freie oder
Zwangsvereinigungen , jeder zur Mitarbeit be¬
rufen sein , seien es freie - oder Zwangsinnun-
gen , Gewerbevereine , Handwerkervereine , Ge-
nosienschaften . .

Noch ist kaum die Hälfte der deutschen Hand¬
werker organisiert , wenn aber auch nur die
heute Organisierten als geschlossene Masse un¬
ter einer großzügigen , freiheitlich und fort¬
schrittlich gerichteten Führung der Handwerks¬
und Gewerbekämmern sich- als Macht geltend
zu machen verstehen , so werden sie ihre be¬
rechtigten Förderungen durchsetzen können,
trotz der Uebermacht , welche die Industrie
sich erobert hat . von deren hervorragendsten
Vertretern wir aber wissen , datz sie durchaus
handwerkerfreundsich gesonnen sind . Bon die¬
ser Gesinnung erfahren gerade die in unseren
deutschen tzKwerbevereinerr organisierten Hand¬
werker immer wieder erneute Beweise und
der Kriegs hat daran nichts geändert.

Eine grundlegende Voraussetzung für die
geordnete Uebergangswirtschaft ist die Beibe¬
haltung und , wo erforderlich , der weitere Aus¬
bau oer seither gewährten Staats Hilfe
zunächst auf dem Gebiete der Gesetzge-b-ung.

Die sogenannten Kriegsnotgesetze
müssen in den Frieden übernommen werden,
zur Schönung der aus dem Felde heimkehren¬
den Getverbetreib -enden.

Hierzu gehören insbesondere die Bestml-
nn .ngen über Zwangsversteigerungen . .Stun¬
dung von Miets - und Hypothekzins , über die
Weichselfriste,l usw . Es ist ferner eine Milde¬
rung der Konkursordnung dahingehend zu for¬
dern , daß zum Schutze würdiger Schuldner
ein Zwangsvergleich auch außerhalb des Kon¬
kursverfahrens mögjlich wird . Es ist gesetzt,che
Vorsorge zu treffen , datz die mit Hilfe öffent¬
licher Mittel zur Wiederaufrichtnng der Ge¬
schäfte neubeschafften Maschinen , Werkzeuge
und Arbeitsstoffe der Zwangsvollstreckung ent¬
zogen werden können.

Me Reichszentrale der Arb er ts nack-
weise  ist beizubehalten und auszübauen : ste
wird bei der Abrüstung unentbehrlich sem.
wo es -gilt , Millionen von Männern wieder
den Arbeitsstellen zuzusühren . Ferner müssen
die vom Staate geschaffenen Organisationen
zum Wiederaufbau der verwüsteten Teile .Ost¬
preußens und Elsatz -Lothringens zunächst be,-
behalten werden.

Wir bedürfen weiter eures besseren Aus¬
baues der Statistik  in Reich und Bundes¬
staaten . kowohl als Vorrats - wie als Produk¬
tionsstatistik . Augenblicklich tverden alle Ma-
sckstnen, Kraft -, Arbcits - und Werkzeugmasän-
nen im Reiche ausgenommen , wobei erstmals
ein Ueberblick über die gesamte Leistungs¬
fähigkeit der deutschen Industrie und des deut¬
schen Handwerks geschaffen wird . Dieses für
den vaterländischen Hilfsdienst Zu Tage gefor¬
derte unschätzbare Material ist baldigst zu ver¬
arbeiten und im Frieden auf dem lausende » zu
erhalten als Hauptmittel der wirtschafrlnhen
Mobilmachung für etwa wiederkehrende ernste
Zetten . Für gleiche Fälle ist eme Borrats¬
statistik erforderlich und hinsichtlich der un¬
entbehrlichsten Rohstoffe vom Reiche aus eme
Vorratswirtschast anznbahnen . An d,esen Ar¬
beiten werde « auch die deutschw , HandtverkS-
vrganisationen sich beteiligen müssen.

In den erweiterten Verrat  des
Reichskommissars für die Uebergangswrrt-
schast sind Vertreter der mittleren und klernen
Betriebe für Handiverk und Gewerbe , -Handel,

Arbeiter und Verbraucher als 'Berater auf¬
zunehmen.

Ferner scheint mir zur Förderung des Hand¬
werks dringend erwünscht , eine reichsgesetz-
liche Regelung des Fo r tb i kd u n g s schul-
Wesens für sie männliche und weibliche Jn-
gend und damit auch eine weitere Förderung
der Berufsbildung , wobei uns als Ziel vor¬
schweben mutz : unsere Jugend darf nicht zu
ungelernten Arbeitern heranwachsen.

In engster Verbindung mit diesen Fragen
steht dann noch eine vom Reiche zu erfassende
Organisation der gesamten I u g e „ d f ü r -
sorae,  um eine allgemeine Grundlage zu
schaffen , auf welcher die Selbsthilfe der gemein¬
nützig tätigen großen Vereinigungen für Ju¬
gendfürsorge wüter auf - und ausbauen kann.

Die Reichsfürsorge für Kriegs-
i „ valide,  Kriegswitwen und -Waisen ,mrd
mit dem , was der Krieg an örtlicher .Zu¬
sammenfassung gemeinnütziger Bestrebungen
geschaffen hat . als dauernde Einrichtung ver¬
bleiben müssen und der Nachahmung an vielen
Orten bedürfen . Schon vor dem Kriege haben
Handwerkskammern . JnnuuMverbände und die
Landesverbände der Gcwerbevereine Han d -
werker -Crholnngsheime  begründet , die
badischen Gewerbevereine besitzen derer zwei.
Diese Stätten werden zukünftig zu vermehren
sein Und in erster Linie kriegSbeschädigtcn
Handwerkern Zu dienen haben . Ferner werden
auch die deutschen ' Handwerkerverbände , In¬
nungen und Gewerbevereine mit allen ihnen
verfügbaren Mitteln der Gewerbeförderung
mitzuarbeiten haben , wenn es sich darum
handelt , kriegsverletzten Handwerkern zu einer
verbesserten Ausbildung oder zum Umlernen
nach verwandten und fremden Berufszweigen
behilflich zu sein.

Zur Lösung der Kredit - und Unterst,utzungs-
fraaen ist ebenfalls die Staatshilfe unent¬
behrlich und die nächst zu stellende Forderung!
wird sein, die Re ich s d ar leh e n s lassen in
die Uebergangszeit zu übernehme », auch sie
werden durch die Friedensarbeit voraussichtlich
vor neue Aufgabe, , gestellt werden . Durch
gesetzliche Maßnahmen der Bundesstaaten hat
die Gewährung von Darlehen an die vom
Kriege betrogenen Personen bereits greifbare
Gestalt gewonnen . Hierunter gehören ganz
besonders alle .selbständigen Gewerbetreiben¬
den , die grschästsick oder beruflich infolge ihrer
Einziehung znm Militärdienst Schaden erlitten
haben . . . ,

Tie Höhe der Darlehen schwankt , n den
einzelnen Staaten zwischen 1500 und 5000
Mark , meist lvird im ersten Jahre Zinsfrmheit
gewährt , der Zinsfuß steigt im Laufe der
nächsten Jabrc bis zur üblichen Höhe , etwa ,m
dritten Jahre fetzt eine mätzigä Tilgung em.
Zu diesen Leistungen des Staates wird die
Mitwirkung der Gemeinden vorausgesetzt und
damit kommen wir zur Verbindung derStaats-
hilfe und der Hilfe öffentlich -rechtlicher Ver¬
bände , gemeinnütziger Anstalten , Vereine und
Einzelpersonen , zunächst zu 'den Kriegs-
kre di tk assen. . .

Diese sind für die Uebergangszeit als Fr,e-
denskreditkcisscn beizubehalten , sie waren bis¬
her nur in geringem Maße in Anspruch ge¬
nommen worden , in den meisten Fällen ge¬
nügte ihr bloßes Bestehen , um den Kreisen,
zn deren Unterstützung 'sie begründet waren,
ihre altgewohnten Kreditquellen zu erhalten.

Die Friedenswirtschaft wird diese Kassen'
vor weitere Aufgaben stellen - ^ . ,

Zur Gesundung des R e a l kr e d tt Wesens,
besonders auf dem Gebiete der zwertstellrgön
Beleihuitg , sind im Anschlüsse an öffentlich-
rechtliche gemeinnützige Anstalten , oder durch
deren Nestgtündung . unter Mitwirkung von
Staat Provinzen und Gemeinden , Sparkassen
und Wirtschaftsverbänden , unkündbare Til¬
gungsdarlehen zur Entschuldung des Grund¬
besitzes , 'insbesondere des städtischen Hausbe-
sitzes zu gewähren . Die Wertermittlung des.
zu beleihe,idenBesitztumes hat durchSchätzungs-
ämter zu er,olge „ . .

Selbstverständlich mutz bei allen Wünschen
nach Kreditgewährung stets .der betvährte
Grundsatz iiuGeltung bleiben , daß nur der Kre-
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ditwürdlge in Betracht kommen kann und daß
es nicht Aufgabe der Kriegs- nnd demuächsti-
jgen Friedensfürsorge sein darf, solche Ge¬
schäfte, die bereits vor dem Kriege als unhalt¬
bar sicli erwiesen haben, infolge Untüchtig-
kert ihrer Inhaber , nach dem Kriege auf Kosten
der Tüchtigen künstlich aufrecht zu halten.
Auch die Selbsthilfe des Handwerks hat ans
diesem Gebiete bereits eingesetzt. Die Hand¬
werkskammern haben sich aus den Beträgen
der von ihnen vermittelten Heereslieferungen
Einzelanteile Vorbehalten als Rücklagen zu
Unterstützungen. In ähnlicher Weise arbeiten
auch die großen Landesverbünde der Gewerbe¬
vereine und Handwerkervereinigungen.

Schluß folgt.;

-eite » r

035  öorguuwclm und die förd t*
rang des emriehulMwctms.

(Schluß.)
Tie Frage , welche Org au i fa ti o ns-

L? r J” “, ö re  zweckmäßigste  zu wählen
ch, laßt sich mar unter Berücksichtigung der
imethgen örtlichen Verhältnisse entscheiden
Man wrrd zunächst den Versuch machen, alle
an der Bekämpfung - des Borgunwesens in-
terestrerten Kreise, Handwerker, Kleinhandel,
vrellerch. auch du Aerzte, zu einem gemein¬
samen Vorgehen zu gewinnen . Gelingt das
wrrd man die genossenschaftliche
J/” 0. 1“ 8e  wählen . Das Statut muß die

j Möglichkeit geben, daß nicht nur Einzelnste-
§^ der, sondern auch die Jnteressenvertretun-

! fiZ und Kleinhandels kvrpora-
troe Mitglieder werden können. Dadurch ist

großer Mitgliederkreis gewonnen. Zahl-
rerche Eruzehnitglieber haben den Vorteil , daß
sie .̂ derionlrch an der Einrichtung interessiert
fmd . Die Hauvtsache ist, die Einziehungsstelle
auf erne möglichst breite Grundlage zu stellen
JJSL umfassender ihre Tätigkeit ist, desto grö¬
ßer werden ihre Erfahrungen sein, umso nutz¬
bringender wrrd sie arbeiten . Bon großer Be-
deutuug rst die breite Grundlage auch für oie

W ' mfmuJlat “' bie * * * • * »" ■ '*
für 'Än Es ? ^ über die Genossenschaft
k̂ ineren ^ Ä "V 'r? ^ Eluh bei mittleren und

Verhalt,iissen , zu umständlich, mag
fiST ?; ?!6 genannten Organisationen zu

ber ^Unschaft

auch die Geuossenschafteu nach streu«
geleitet" weroen

Loch7ewahr ^ bleL .' E ^ ""^ br Charakter
der ^ kausmchn7i>a ^ ^ ^ " " Zusammenarbeiten
Ll 7 Z nnrchen unv gewerblichen Kreise

Leonen 7 « Dann wird man nach den Organi-
Für dw 9innitZ biVexU  Umschau halten , die

inb Z  n Landwerkervereine, denen da
^achvereiniaun »-« ^ "ben, dre Innungen und

find , ^ ewrgungen korporativ angeschlossen

|terSn fj für " ch?e « Einziehungs-s , . .. . ^hre Mitglieder errichtet haben
m Lhäftskrei/ ? tt Seltenheiten gehören. Ihr Ge-
^ tu klein. * Ul  Aufgaben doch
on Pest̂ rbev^ L « 5 d Werks ka  m m ern  oder
en Katuten aufgrund von Neben-
il- , . ^^ ^ungsamter errichten Für sie
d- Lm der ^ aiidgerichtsrat Mangler ein,
%fSa $ £ ^ »^nschast dort
'E ßffeutLstn Körperschaften des

ie* ^ erkseü^ ükui'iber sind die Bedenken der Hand-
^ » rerV "*»/! Düsseldorf beachtenswert die in
re- iwr T« „ ch„ „ „8ur »i -I>« <>I>lich- „ Kst - l

rung des Handwerks " vom Mai 1914 aus-
sUmt : ^.Besonders die Handwerkskammern
w.s' en es sich angelegen sein, Einrichtungen zur
wirtschaftlichen Forderung des Handioerks ins
.Leben zu rufen . Die Handwerkskammer Düssch-
dorf hat barm bisher noch eine gewisse Znrück-
haltung beobachtet . Sie ist der Meinung , es
sei für die Handwerkskammer als Vertreterin
der Gesamtinteressen des Handwerks und zu¬
gleich als Organ mit gewissen Behördeneigen-
sZafteu besser, nicht unmittelbar in das Wirt¬
schaftsleben und die damit unlösbar verbun¬
denen Kampfe einzugreifen , sondern vollstäu-
dlg neutral zu bleiben , sich auf Anregungen
und gelegentliche Unterstützungen zu beschrän¬
ke^ Deshalb hat die Handwerkskammer, wie
z. B. Schutz vor schwindelhaften Unternehmun¬
gen, Sicherung gegen unlauteren Wettbewerb
Eintreibung von Forderungen  uslv'
zunächst mehr den Verbänden der Beterigken
überlassen , diesen aber ihren behördlichen
.Schutz geliehen ."

Bei der Frage , vv die Handwerkskalttmer
sich entschließen ^oll , ein Einziehungsamt als
Einrichtung der Kammer selbst zu errichten, ist
zu bedenken, daß in dicht felieneit Fällen die
Handwerker selbst Schuldner sind, gegeir dst
vorzugehen ist.

In der Düsseldorfer Entschließung wurde
zum Ausdruck gebracht , daß man sich einen
besonders nachhaltigen Erfolg von den Ein-
swhungsstellen verspreche, wenn sie zu einem
Verband ..zur gegenseitigen Unterstützung zu-
sümmeugeschlossen werden . Tie Gründung des
Verbandes der gemeinnützigen Einziehungs-
stellen tn Teutschland ist unter erfreulich star¬
ker Beteiligung am 27. Juli 1914 i,r Mann¬
heim erfolgt . Ter Verband bezweckt:
1. Tie gegenseitige Unterstützung durch Rat

nnd Tat in allen das Einziehungswesen be¬
treffenden Angelegenheiten;

2.  Anregung zur Gründung neuer und llm-
gestaltung bestehender Einziehungsstellen:

3. Sammlung aller das gemeinnützige Ein-
-zrehungswesen betreffenden Drucksachen,
Geschäftsberichte und dergleichen:

i.  gemeinschaftliche Stellungnahme zu allen
die Einziehungsstellen gleichmäßig berüh-
rendsn Fragen.
Mitglied des Verbandes kann jede gemein¬

nützige Einziehungsstelle in Deutschlandwer-den.
Es ist dringend zu wünschen, daß der Der-

band möglichst bald .in der Lage ist, seine Tätig¬
keit aufzunehmen . Bei der Einrichtung von
Einziehungsämtern wird er gern mit Rat uno
Tat behilflich sein.

Der Zusammenschluß der Einziehmlgsstelten
zu einem Verband ist erfreulich. Es darf mii
Bestimmtheit erwartet werden, daß der Ver¬
band diese zweifellos hochwichtige Frage des
Ernziehuirgswesens einer glücklichen Lösung
entgcgenführen wird . Denn das steht fest-
Tas Borgu n wesen ist eine Haupt Ur¬
sache der vielfach ungünstigeil wirt¬
schaftlichen Lage des Handwerks,
ferne wirksame Bekämpfung bildet
da her eine de rw ichtig ste n Aufgaben
d e r G e tv e r b e f ö r d e r u u q. Daraus ergibt
sich aber die Verpflichtuirg aller Faktoren , die
an der Erhaltung eines leistungsfähigen , kaus-
und steuerkräftigen Handwerkerstandes und an
einer 'gesunden Weiterentwicklung deS Hand¬
werks interessiert sind, alle hie Mittel anzu-
wenden oder die Maßnahmen zu unterstützen,
durch die eine Beseitigung dieses Uebels er¬
wartet werden darf . Zu diesen Maßnahmen
gehört in erster Linie die Errichtung von Ein-
ziebungsstelleii in irgendeiner Form.

Tie Handwerkskammern sind be-
rufen , sofern es an ge eignete n Ein-
rrchtungen noch fehlt , dafür zu sor¬
gen , daß im Einvernehmen mit an¬
dern in Betracht kommenden Krei¬
sen auf gemeinnütziger Grundlage
das Eiuziehu ngswesen geregelt
w i r d : i st e i n g em e i n s a m e s B o r g e h e n
n i cht z u e r r e i che n , m ü s sen d i e S a n d -
w er ks ka mme rn es a ls ' ei ne wichtige
Aufgabe betrachten , Ivenigstens für

das Handwerk die notwendigen!
Maßnahmen im Sinne der hiewdar^
g eleg ten Bestrebungen zu treffen.

^ie ans Vieser Grundlage anfgebauten ge-i
meinnützigen Einziehungsämter sind int In . '
tereffe des Handwerks - und Geirerbestandes ^
Wie überhaupt im Interesse allgeineiuer Wirt^
schafts- und Wohlfahrtspflege dringend ge-
boten . Die Schaffung solcher Einrichtungen^
liegt im öffentlichen Interesse . Daher werden^
auch die öffentlichen Körperschaften und bte
Berichte diesen Einrichtungen jedwede Förde. '
rung zrl .gewähren haben.

Unsere Forderung richtet sich in
erster Linie an oie S e lb sth i lfe . d er
die Schaffung von gemeinnützigen
E i n zi e h u n g s - A e m t e r n ü b e r l a ssen
bleiben muß und obliegt : danach
aber auch an die öffeutlicheu Ge¬
walten , d i e d e m st a r ke il öffentlichen
Interesse an diesen Einrichtungen
Rechnung zu tragen haben werden . '

. Nicht erörtert ist in diesem Zusammenhänge
die oft beklagte und mit reichem Tatsachen¬
material bewiesene Uuwirtschafttichkeit des
heute noch üblichen Schuloeneinziehuirgs-
ivesens. Mit der Schaffung  von Einigungs.

^ nnd Ernziehungsämtern dürften die Schulde,l-
einziehung mnd das Mahnwesen von selbst
auf eine wirtschaftlich zweckmäßige Grundlage
gestellt werden . Der Gläubiger ivürde auch,
bei einfachen Mahnsachen gehalten sein, zu¬
nächst beim Einigungsamt die Güte zu ver¬
suchen. Der Schuldner müßte sich erklären:
erkennt er an , würde , »venu nicht alsbaldige
Erfüllung möglich ist, das Anerkenntnis zu
beurkunden und auf Antrag des Gläubigers
ein vollstreckbarer Titel auszufertigen sein.
Aufgabe der gemeinnützigen Einziehungsämter
würde es sein, die Einziehung zu übernehmen,
falls der Schuldner nicht ohne weiteres seinen
Berpflichtungen nachkommt . Den vielen Kla¬
gen und Beschwerden über die Unwirtschaftlich-
keit des heutigen Mahn - unL Boltstreckuugs. j
Wesens würde durch die Einrichtung von Eini- '
gungs - und Einziehungsämtern und durch die
vorgeschlageuen gesetzlichen Bestimmungen und,
ministeriellen Anordnungen der Boden ent- '
zogen werden.

Sie VätigUlt  der Uvkg$mcta\h
flMcngefcüfdöaft.

Ueber die Tätigkeit der Kriegsmetalh
Aktiengesellschast scheinen in weiten Kreisen
der Bevölkerung , wie „W . T .-B ." mitteilt , noch
unrichtige Auffassungen verbreitet zu sein. Die
Kriegsnletall -Aktiengesellschaft ist s. Zt . vom
Kriegsmiiiisterium zu dessen Unterstützung bei
der Beschaffung von Metallen für Zwecke der

! Landesverteidigung ins Leben gerufen wor-
>dein Die Form der Aktiengesellschaft wurde

lediglich gewählt , um der Geschäftsabwicklunz
durch die neugeschaffeue/Stelle die nötige Leich¬
tigkeit und kaufmännische Beweglichkeit zu
geben. Im übrigen trägt die Kriegsmetall-
Aktieugesellschaft keineswegs den Charakter
eines EriverbsuuternehmenZ . Sie ist vielmehr
eine gemeinnützige Gesellschaft , die auf das
Aktienkapital keinerlei Dividenden oder Zin¬
sen verteilt und deren Zweck nicht auf Ge-
winnerzielnng gerichtet ist . Wenn bei Auf-
lösung der Gesellschaft ein Ueberschuß ver¬
bleibt , verfügt über ihn das Kriegsmini -.
sterium.

Die Abgabe von Metallen aus den Be¬
ständen der Kriegsmetall -Aktiengesellschaft er¬
folgt auf Anweisung einer amtlichen Stelle,
auf deren Entscheidung die Gesellschaft selbst
keinen Einfluß l?at . Die Lieferungsbestimmun-
geu der Gesellschaft sind vom Reichskanzler
einheitlich festgesetzt. Danach ist jede Bevor-
zugung einzelner Personen oder Firmen und
Berücksickstigungvon Sonderinteressen bei der
Gesckiäftsführiiiig der Kriegsmetall -Aktienge-
sellschaft grundsätzlich ausgeschlossen.

Wer entbehrliche Metallvorräte für Zwecke
der Landesverteidigung zur Verfügung stellen
kann, dient also den vaterländischen Interessen
am besten, lvenn er sie an die KriegsmetalL.
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Aktiengesellschaft abgibt . Tie Befürchtung , daß
duvch - einen Verkauf an die Kriegsnietatt-
Aktiengesellschaft den privaten Interessen der
Aktionäre der Kriegsmetall-Aktrengesellschast
Vorschub geleistet werden könne , entbehrt jeder
Begründung.

Dieser Hinweis ist erforderlich , da nach
zweijähriger Tätigkeit die Kciegsmetall -Aktr . n-
gesellschaft noch immer durch unbegründete
Vorurteile in der Erfüllung ihrer vaterlän¬
dischen Aufgaben beeinträchtigt wird.

(„ Mitteilungen des KnegScms-
ichusses der deutschen Industrie ." )

Neue UliMverorünungen.
Errichtung eines La ndesz  u cker am  t es.

Durch Bekanntmachung der Minister für Handel
und Gewerbe des Innern und iiir Lanwvirtsctzaft,
Domänen und Forsten vom 31. Januar .law
ist für den Preußischen Sraat als bepndere Ver¬
mittlungsstelle zwischen der Reichsß>uckerstelle und
den Kommunalverbänden ein Landesziickeramt er¬
richtet worden. Dieses Amt ist eine Bebörde und bat
feinen Sitz in Berlin . Dem Landeszuckerami rst dre
Befugnis vertiehen, die Versorgung der Bevölterung
mit Zucker zu regeln . Soweit es Von dieser Be¬
fugnis Gebrauch macht, ruhen die entsprechenden
Befugnisse der Kommunalverbändc . der Ober-
präsidenten und Regierungspräsidenten . Bon diesen
Stetten eitva erlassene, der Regelung des Lanoeo-
zuckeramtes entgegenstehenden Anordnungen sind
außer Wirkung zu setzen.

Bildung von Arbeiterausschüssen.
In Nr . 7 des Regierungs -Amtsblattes sind die

Bestimmungen des Ministers für Daudet uns Ge¬
werbe über die Errichtung von Arbeiter - und An-
gestellten-Ausschüssen in den für den oaterlänoischen
Hilfsdienst tätigen Betrieben aus Grund des Z 11
des Gesetzes Aber den vaterländischen Hilfsdienst ver¬
öffentlicht. Daraus sei das Wichtigste herunter
mitgeteilt:

Die Ausschüsse sind für alle Betriebe mrt mehr
als 50 Arbeitern oder 50 Angestellten vom Be-
triebsuntcrnehmer entweder für den gesamten Be¬
ttrieb oder für die einzelnen Betriebsabteilungen
zu errichten. Jedenfalls müssen alle Arbeiter oder
Angestellten des Betriebs durch einen Ausschuß
vertreten sein. Die Ausschüsse bestehen bei einer
Anzahl bis zu 250 Arbeitern oder 250 Angestellten
aus mindestens 5 Mitgliedern . Für ie 50 weitere
Arbeiter oder Angestellte bis zur Zahl von 500
erhöht sich die Zahl der Mitglieder der Anschüsse
um mindestens eins . Bei mehr als 500 Arbeitern
oder 500 Angestellten müssen die Ausschüsse aus
mindestens 10 Mitgliedern bestehen. Außerdem sind
Ersatzmänner in der doppelten Zahl der Mitglieder
zu wählen, also für jedes Mitglied zwei Ersatz¬
männer . Die Wahl erfolgt nach einer vom Minister
für Handel und Gewerbe ausgestellten Wahlordnung.
Wahlberechtigt und wählbar sind die volljährigen
Arbeiter oder versichrrungspstichtigen Angestellten
des ,Betriebs oder der Betriebsabteilung ohne
Unterschied des Geschlechts, soweit sie die deutsche
Reichsangehörtgkeit besitzen. Ter Betriebsnnlerneh-
mer oder der von ihm bestellte Vertreter beruft
den Ausschuß und leitet seine Verhandlungen . Er
kann sich an den Erörter ungen beteiligen ; an der Ab¬
stimmung nimmt er nicht teil . Zur Gültigkeit
eines Beschlusses des Ausschusses ist die Ladung
aller Mitglieder und die Anwesenheit von min¬
destens der Hülste im wcirgueoer erwrwcrlrcp. wie
Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit der Er¬
schienenen gefaßt.

Aus Arbeiterausschüsse, die schon am 6. Dezember
19 ll > aus Grund der Gewerbeordnung oder des
Berggesetzes bestanden, finden vorstehende Bestim¬
mungen keine Anwendung.

Nähere Auskunft , insbesondere über die Wahl¬
ordnung, wird von der Geschäftsstelledieses Blattes
gern erteilt.

Die Bestimmungen und dre Wahlordnung sind
von Carl HehmannS Verlag Berlin W Maner-
straße 43/44 für 75 Pfennig zu beziehen.

Bekanntmachung über Druckfarbe.
Aut die in den amtlichen Tageszeitungen und

Kreisblättern veröffentlichte Verordnung des Bum
Lesrats vom 45. Februar und die Bekanntmachung
des Reichskanzlers vom 10. Februar 1917 be¬
treffend Erhebungen über die Vorräte von Druck¬
farben werden die Interessenten , namentlich die
Druckerechesitzer zur Beachtung aufmerksam gemacht.

Kurze Rlitteüunoeti,
Die Entlohnt - ng der Kriegs,

gefangenen.
Aus eine diesbezügliche Anfrage des Mittel¬

tzemischen Fabritanten -Vereins hat dieser von der
Impaktion der Kriegsgefangenenlager des 18 . ur-
meckorps folgenden Bescheid erhalten:
. „Die bisher als Gesangenengetd rm Umlauf
gewesenen Scheckmarken mußten seitens der ^>n-
pettion abgeschafst werden , da sich der Scheckmarken-

vertehr für die Heeresverwaltung mit dem An¬
wachsen rer Zahl der Arbeitskommandos außer¬
ordentlich beschwerlich gesichtete

Um den durch lote Entlohnung mit barem Geloe
etwa entstehenden Mangel an kleinen Zahlungs-
mitteni zu beheben, ist die Jnspcknon zur Heraus¬
gabe eines besonderen Gefangenengeldes gefchrrtten.
Dieses tanrr durch die Arbeitgeber , w-elrhe den ^Zar-
geldverkehr nicht wünschen oder Mangel an klemen
Zahlungsmitteln haben, durch das für ihren Be¬
zirk zuständige Revisionslager gegen Voreinsendung
des Betrages bezogen werden.

Die Kriegsgefangenen sowie dre Verkaufsstellen
des Korpsbereiches sind verpslictstet, vas Krrcgs-
gcsangenengeld ebenso wie Bargeld in Zahlung zm
nehmen." . . *■. , a. ^

Es wird den Beteiligten anheimgestellt , von
dieser tÄnrichtung Gebrauch zu machen.
Bekanntmachung über die Verteilung

von Graphit an die Industrie.
Gemäß einer Vereinbarung des Kgl. Prcuß.

Kriegsministcriums in Berlin mit dein K. u. K.
Kriegsministerium in Wien wird der Deutschen In¬
dustrie eine bestimmte Menge steirischer Tiegel-
Graphit und böhmisch-mährischer und steirischer
Gießerei -Graphit zur Verfügung gestellt.

Das Kgl. Preuß . Kriegsministerium hat cs
übernommen , die von der österreichischen Regierung
zur Versügnug gestellten Graphitmengen an die
deutsche Industrie gleichmäßig zu verteilen uno hat
nachfolgende Stelle errichtet:

Graphit -Vermittlungsstelle
Charlottenburg 2 , Kantstraße

(Fernsprecher : Amt Stein platz, 6185)
Telegramm -Adresse: Graphitvermittel.

Bon nun an können die Graphitverbrauchergm
Deutschn Reiche von ihren österreichlichm Liefe¬
ranten keinen Graphit erhalten , bevor sie sticht ernen
Antrag auf Zuweisung au obige Stelle .gerichtet
haben . Die Firmen haben für alle Aufträge aus
Erteilung eines Zuwcisungsscheines die von der
Graphit -Vermittlungsstetle heransgegebene .r Vor¬
drucke zu benutzen, welche Ms Ansuchen von der
genannten Stelle kostenlos zur Verfügung gestellt
werden . Dabei ist zu benierken, daß Anträge für
den folgenden Monat bis zum 5. des lausenden
Monats einzureichen sind (z. B . Anträge , die bis
zum 5. - .Februar eingereicht werden, müssen den
Bedarf für den Monat März enthalten .) Spater
als bis zum 5. des lausenden Monats emgereich'.e
Anträge können nur sür die Graphitznw .' isung bei
der nächsten Verteilung Berücksichtigung finden.
Erstinalig müssen die Anträge bis zum 15 Februar
in den Händen der Graphit -Vermittlungsstelle stm.

Die VcrbrauckM werken gleich hier daraus Ms-
merksam gemacht , daß die Graphitmengen , welche
zur Versügiing stehen, nicht reichlich sind und daß
es deshalb zweckmäßig erscheint, die Verwendung von
Kunstgraphit in Betracht zu ziehen.

Diejenigen Werke. welclst Erfahrungen mrt cnc er
Graphitart besitzen, werden gebeten, der Graphrt-
Vecmitttungsstelle Angaben darüber zu machen, für
welche Giißart die Künstgraphite in ihren Werken
mit Erfolg gebraucht werden . ,
(Mitteilungen des Krregsansschusses der Deutscyen

Industrie .)

Ankauf von Sparmetallen für drin-
gestden Hceresbedars.

. Von der KricgsMrtall -Aktiengesellschaftwird der
Kriegsausschuß der deutschen Industrie daraus hrn-
geiviesen, daß für die Zwecke der Heeresverwaltung
weitere erhebliche Metallmenge », besonders Kupfer
und Kupserlegierungcn , aber auch alle anderen
Sparmetalle dringend benöiigt werden.
Im Interesse der vaterländischen Sache richtet der

Kriegsausschutz der deutschen Industrie an alle m
Frage kommenden Betriebe die Bitte , alle Lager¬
bestände sowohl gn beschlagnahmesreien Waren als
auch an sotckwn beschlagnahmten Gegenständen, die
wegen ihres zu hohen Gestehnngspreises bisher
nickst verkauft' wurden , der Kriegsmetall -Akticnge-
sellsclstift, Berlin W. 9, Potsdamer Straße 10/11,
sbweit wie irgend möglich, zur Verfügung zu stellen.
Die Kriegsmetall - Aktiengesellschast ist bis aullt»
teres in der Lage , bis zu einer bestimmten Preis-
grenze auch solche Gegenstände zu erwerben , die sie
bisher wegen zu hohen Einstands vzw. ihres Ge-
stehungsprrises käuflich nicht übernehnren konnte.

Die Angemessenheit der Angebote Wird caher zweck¬
mäßig durch Darlegung der Gestehungspreise er-,
läutert . ^ ^

Für die Zwecke von Angeboten stellt dre Kriegs-
metall -AkriengesellschastFormulare zur Bersügun ».
Sie ist auch bereit, vormittags zwischen 10 und
12 Uhr Angebote in ihrer Abteilung E . per, Pu-,
lich zu besprechen. Die oben erwähnten Formu-
lare können von d-er Abteilung K. E . der 8rnegs^
metalt-Aktiengesellschastkostenlos bezogen Werden.

Rus naffiu.
Güterrechtsregister.

Gütertrennung haben vereinbart die Eheleute
Arthur Freiherr von Wimmersperg  und Ma¬
thilde geb. Woeniger in Wiesbaden , Kausmam.
Kart M e r tz und Henriette geb. Walter , ver¬
witwete Lehnert zu Wiesbaden , Kaufmann
Alfred Clouth  und Katharina geb. Alvacr
zu Wiesbaden und Privatgelehrter Freiherr Emrt
Mar Berhold , Kurt Gans Edler , Herr von und zu
Putlitz, und Witwe Helene Winkhaus geb. Wrstper-
mann zu Wiesbaden.

Konkurse.
Ueber das Vermögen des Dr . med. Wilhelm,

Magdeburg  zu Eltville ist mn 24 Januar
1917 das Konkursverfahren eröffnet . Zum Kon¬
kursverwalter wurde der Bürovorsteher tzemz in
Rüdesheim ernannt . Konkurssordernngen fmd ms
zum 15 . April 1917 beim Amtsgericht tu Ettvrile
anzumclden. Ueber das Vermögen des Händlers
Friedrich Bernhardt  zu Weilbnrg stnher rn
Freienfels ) ist am 14 . Februar 1917 das Konkurs¬
verfahren eröffnet. Rechtsanwalt Daun in Wect-
burg wurde zum Kvnkursverwalter ernannt Kon-
kurssorderungm sind bis zum b. März 191 i bctnt
Amtsgericht rn Weilburg anzum .lwn ._

fcanaiDsrftstanmer wrezvaücn.
Betr. Versorgung der gewerblichen Betriebe

mit Leise.
Diejenigen Handwerksbetriebe des Danimerbe-

zirks, welche Bedarf an Kern- oder Schmierseije
haben, können diesen bet uns anmelden . Wrr >rer-
den dann versuchen für Deckung des Bedarfs zu

^Bliesbaden,  den 20 . Januar 1917.
Tie Handwerkskammer:

Der Vorsitzende: Der Syndikus:
Carstens . Schröder.

Vctr. Vaterländischer Hilfsdienst.
Durch die Tagespreise läuft eine Notiz, unser-

zeichnet: „ Jakob Kraus , Divekior der Luther A.
G ." , die sich»eingehend mit den Wirkungen ves Hilf"
dienstgesetzes beschäftigt und die Handwerker z i v:r-
pnlassen sucht, in Fabriken Arbeit zu. nehmen und
ihre Weckzeuge uns Maschinen an diese Fabriken,
wpnn auch nur leihweise, Zu übertragen . Ter Schrei¬
ber dieser Notiz sucht bei den Handwerkern die
Wirkungen des .Hitssdienstgesetzes recht solgenschioer
hinzustellen u.n seinen Zweck zu erreichen.

Wir halten uns verpflichtet, die Handiverckeß
zur Vorsicht zu mahnen und ihnen dringend zch
raten , weder selbst ihre Betriebe auszugeben no^
Werkzeugmaschinenan Fabriken M übertragen , ohnH
vorher bei der .Ha.utwerkstaKllmer'ungefragt zu habcm

Unseres .Wissens haben voltbefchästigrê Hand
werksbetriebe von dem Hilssdienstgesey vorerst nicht,
zu fürchten. Es liegt kein Anlaß vor, solche Be
triebe auszugeben, vielmehr empsiehlc es Icch, dr :>e
hur Ausführung von Heereslie.erringm , ,n-:b?son' er
Mnnitioneanscciignng aus .znbauen. Bestimmte An«
zeigen deuten darauf hin, daß >nau lysrematls.
Handwerksbetriebe stillzulegen und ihre Hnyaveiz
samt Einrichtung der Industrie znzuführen such
iDiejemShsteU'. muß entgegengetreten w-eroeil.

Wiesbaden,  den 7. Februar 19l7.
Die Handwerlskamnier:

Ter Vorsitzende: Der Syndikus:
Carstens . Schröder.

OttO Gclll ^ ieforich^
Bauschieinerei u.
TürenfcibnK
Fernspr '.9^ ^ \ ^ 3 ^ ^ PHclUSrÜre

Giasabschlüss
WandvertäfelunQe

AlieSchreiaerarbeiten in jeder AusTühru

Herausgeber : Gewrrbcverein für Nassau ; Schriftleiter : Fortb ..-<̂ ulinlp . Fr .. Kern . Rotationsdruck von Herm. Rauch , sämtlich rn W.csbade»


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

